
.. 1338 der Be ilag(;n .~u" den stenograpr~~l>":?'pen Protokollen des 
Bu...Tlde sra.te s 

Gesetzesbeschluß des Nati.onalrs.tes vom 11 .. April 19'75 
betreffend ein Bundesgesetz Uber die Organisation der 
Universitäten (Universitäts-Organisationsgesetz UOG) 
geändert wird; 

Änderungen bzw. Druckfehlerberich'tigungen gegenüber dem 
Gesetzentwurf in 1526 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im 
Gegenstand gegenüber dem Gesetzentvwrf in 1526 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. GP. folgende Änderung beschlossen: 

1), § ,) Abs" :3 dritte Zeilf: ~ 

Das Wort: aVihre&! ist du.r.ch das~'iort Uihler" zu ersetzen. 

, 2) § 3. Ab~ ~ 4 eL~te:,(:~~z ha.t zu lauteni. 
,. ..... . ... -. . . ." ."' . . .... .' . .... ~ '" 

"Zum selbständigen (autonomen) Wirkungsbereich der 
. Universitäten gehören: 11 .. ... .... 

' .. 
CI 

.Bei dem Wort "Verlrlaltung" ist das ""V" zu ergänzen. 

. . 
Das. t't.ort "können" hat-2;U entfallen~ 

5)- § 16 1> .. bs .. 7 z\oJeite Zeile: .. 
. ' . . . . 

"Die .V'7orte ~i~Ji.iltig abgegebenen Stimmen" s~nd durch die 

. Narbe n abgegehenen gültigem Stimmen" zu ersetzen .. 

. ~) .§..)6 ~.!2~.!.-..;~_~.~~~~Zeile: 

'. -Das tiort ~Amtsperioden 'ist durch das l'lort tiFunktions­

pe:r:"iode u zu t'O::rsetzen., 
" .. 
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Das Wort fiffindet?~ is.t. durch das ~'1ort "finden" zu er­
setzten .. 

Nach d~":\ l'iort "erlischt" ist. ein Doppelpunkt zu setzen. 

9) ,§ 28 A~sm 5 erster Satz hat zu lauten: 

"Der Besetzungsvorschlag ist spätestens drei t·1onate vor 

dem voraussichtlichen Frei\rlerden des Dienstpostens . dem 

Bundesministerium für 'ilissenschaft und Forschung gemeinsam 

mit dem Kommissionsbr~richt vorzulegen~ 

10)1 31 Absa ~ fünfte Zeile: 

Das Wort "gegebene" 1st durch das!iort "gegebenen9f 

zu ersetzen .. 

~1) § 36 Abs. 1 lit.e zweite Zeile: 

Das t'ITort"g:egliederte" ist durch das t"7ort IOgegli.ederten" 
zu ersetzen • 

.. ,.... ., -.. 

12); § 36 Abs.. 1 llt. f erste Zeile:: 

Das t'lort. "aller" ist durch das tiort ~alle " zu ersetzen., .. 

13) 1. 50 Abs., 2 letzter S~tz hat zu lauten: 

.. 

"Nach Maßgabe der Institutsordnung können an "größeren 

Instituten unter Bedachtnahme auf Umfang und Verschiedenheit 
der zu besorgenden Aufgaben ein oder mehrere Stellvertreter 
des Vorstandes aus .dem Kreis der Universitätsleh~er; 

(§ 23 Abs ... 1) oder der~onstlgen 1~1i tarhei ter im . '" 
~lssenschaftlichen Betrieb .(§ 23 Abs,,' 3)· qe",ählt ",erden .. ,. 

' .... ' • '. ~. .~.. • #'. ~ • ! 
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14) ~ Abs. 31ft". b ,h~t,3~ lauten~ 
• 'f. • .... " , 

. , 

. . .. 
~ " .,. , .... :' ... ~ /' :. 

Wb) Vertreter dex" an:. Institut tä.tigen anderen 

~' ... : Universitätslehrer' und der. sonstigen i-!ita·rbeit.er . 
. . 

Gastvortragenden)." 

'~15) .§ 50 Abs .. 3 1it .. d. z~reite Zeile? 

.. . . 

Das Wort "im" J.st durch das lV'ort, "arn" zu ersetzen .. 

16) § 52 Abs. 1 lit.b hat zu lauten: .... ~ 
"b) Die Erlassung der Institutsordm,lng (§ '53) und der 

Geschäftsordnung der Institutskonferenz (§ 15 Abs. 

mit Zwej.dri ttelmehrheit;" 

17) Im § 54 Abs.9 erster Sa'tz ist nach dem Strichpunkt . . 
wi,e folgt fortzusetzen.,:. 

• 

11) 

"Institute, denen dle D~rchführung d.er Lehre und Forschung 

in wis~enschaf~libhen .. Fächern obliegt, die Prüfungsfächer 

des zweiten und dritten Rigorosums der Studienrlchtung 

Medizin (Bundesgesetz über die Studienrichtung Medizin, 

BGB1 .. Nr ... 123/1973) sind/.sind den Universit;ätskliniken' 

gleichgestellt; ob bei den tibrigen Instituten die'genannte 

Voraussetzung vorliegt" hat das Fakultätskolleglurn ,=fest­
zustellen. U '. . . 
per zweite und dritte Satz bleiben ~nverändert. 

Der Punkt am Ende der dreizehnten Zeile ist durch einen. 

Strichpunkt zu ersetzen~ am Beginn der vierzehnten Zeile 

ist klein zu beginnen~ 
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Das liort "Bedienstetenl!O JSit du:r:ch das ~'1ort "Bedienstete" 
: "fI 

:tu ersetzen .. 

;, . 
~O) i 65 Abs. 1 lit. d vierte Zeile: 

.. • 6!l • ~ • • •• . 
Das l'lort "Diesen ist durch das \,'1ort, '"Dieser" zu ersetzen • 

. ' 
, " 

~21) §,68 Abs. 3 achte und dreizehnte Zeile: 
~ r' 

'In der achten Zeile ist das 'fort IID-ekanates n durch das 

'tlort NDekana.ts~i zu ersetzen; in der drcc!izehnten Zeile 
. , . 

sind die t'10rte ndle Universitätsdirektion" durch die 1'1orte 

"der "Universitätsdireki.:or il zu ersetzen • 

. 22) § 73 Abs ... 2 lito, b_ fUnfte Zeile} 
1 

Der Klamm.erausdruck I' (staatlichen) tt ist. zu streichen .. 
. . 

.. - . 

23) § 73 Absw 5 ,1etzt~lbsatz hat zu lauten: 
'. ". . ~ .. 

•. :: .•• ~ •. '~ ~"'~' ..... «.".' 

P so ist der Beschluß zu vollziehen." .' .... . . ...... . ' .: ... ..... 
, . . ' 

., ....• ,. . .. ', . .,. .' .... 

,Das i~ort "der" ist durch das Wort lüdem ll zu ersetzen. 

~ 

. ~5) . § 80_ ~bs ~ :; siebente Zeile: 

Nach dem t'1ort uinformieren u ist einer der beiden' Punkte 

zu streichen .. 

• 
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26) § 111 Abs. _8 zI-reite Zeile: 

Der Ausdruck "r;Z\I/.l; ist zu streichen. 

27) In § 113 Ans. 1 dritte Zeile sind die 

Worte "gelten bis zum Amtsantritt" 
durch die Worte "gelten bis spätestens 
zum Amtsantritt" zu ersetzen •. 
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